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Private Einkommensteuer

BFH: Nach Verkauf einer Kapitalbeteiligung können
Darlehenszinsen nachträgliche Werbungskosten sein

Sachverhalt
Der Kläger veräußerte einen im Privatvermögen gehaltenen Teilgeschäftsanteil von 49 % an
einer GmbH zu einem unter den Anschaffungskosten liegenden Preis an seinen Sohn. Für
die Anschaffung des Ge-schäftsanteils hatte der Kläger Darlehen in Anspruch genommen,
die er aus dem Veräußerungserlös nicht zurückführen konnte. Deshalb machte er die
nachträglichen Schuldzinsen nach Veräußerung der Beteiligung bei seinen Einkünften aus
Kapitalvermögen geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Zinszahlungen jedoch nicht.
Streitig ist daher, ob Schuldzinsen für den Erwerb einer wesentlichen Beteiligung als
nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden
können.

Entscheidung
Der Senat hält an seiner bisherigen Rechtsprechung zum Ausschluss des nachträglichen
Werbungskostenabzugs nach Veräußerung oder Aufgabe einer im Privatvermögen
gehaltenen wesentlichen Beteiligung i.S. von § 17 Abs. 1 Satz 1 und Satz 4 EStG a.F. für die
ab 1999 geltenden Gesetzesfassungen nicht mehr fest. Schuldzinsen, die für die
Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen Beteiligung i.S. von § 17 EStG anfallen,
können danach unter den gleichen Voraussetzungen wie nachträgliche Betriebsausgaben
als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden, wenn sie
auf Zeiträume nach Veräußerung der Beteiligung oder Auflösung der Gesellschaft entfallen. 

Derartige nachträgliche Schuldzinsen waren nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH
insbesondere bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sowie den Einkünften
aus Kapitalvermögen einheitlich nicht als nachträgliche Werbungskosten abziehbar. Grund
für diese Rechtsprechung war, dass ein Gewinn aus der Veräußerung der Einkunftsquelle
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung bzw. Kapitalvermögen grundsätzlich
nicht steuerbar ist und die Zinsen in einen Zusammenhang mit der nicht steuerbaren
Vermögensebene gestellt wurden. 

Die Änderung der Rechtsprechung beruht darauf, dass der Gesetzgeber zwischenzeitlich die
Steuerbarkeit privater Vermögenszuwächse bei sog. wesentlichen Beteiligungen i. S. des §
17 des Einkommensteuerge-setzes schrittweise erheblich ausgedehnt hat. Außerdem
können Unternehmer nachträgliche Schuldzinsen unter denselben Voraussetzungen
abziehen.
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